
                               (alle festgelegten Nutzungsentgelte sind Bruttobeträge)

Saal/Raum Entgelt (je Veranstaltung)

nicht vorsteuerabzugs-
berechtigte Nutzer

vorsteuerabzugs-
berechtigte Nutzer

ermäßigt       
(lt. Pkt. 1.1 u. 1.2) 

Saal

groß (538 m²) 380,00 €                       452,20 €                      270,00 €                     

klein (131 m²) 180,00 €                       214,20 €                      130,00 €                     

Seminarraum

groß (65 m²) 80,00 €                         95,20 €                        56,00 €                       
(bis 4 h)
jede weitere Std. + 25 %

klein (30 m²) 45,00 €                         53,55 €                        32,00 €                       
(bis 4 h)
jede weitere Std. + 25 %

Catering nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung

1. Ermäßigte

2.  Mengenrabatte
1. ständige monatliche Nutzung im Jahr = 15 % Nachlass
2. ständige wöchentliche Nutzung im Jahr = 50 % Nachlass

3. Zuschläge

 
4. Kaution
    bei Bedarf bis 500,00 €

5. Veranstaltungsproben
  Großer Saal 25,00 €/Std.

  Kleiner Saal 15,00 €/Std.

6. Sonderregelungen

   Zuschläge - insbesondere bei außergewöhnlichen Anlässen - festlegen.

Wacker Eilenburg, 06. Dezember 2011
Oberbürgermeister

Der Stasdtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg hat am 05.12.2011 mit Beschluss 111/2011 diese Entgeltordnung 
beschlossen.

Hinweis nach § 4 der SächsGemO:
Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

            Entgeltordnung für das Bürgerhaus Eilenburg ab 01.01.2012                 

1. Die Hausleitung kann in speziellen Einzelfällen oder Fallgruppen sowohl Ermäßigungen als auch

2. Für Sonderleistungen auf Wunsch des Nutzers wird der reale Aufwand berechnet.

2. gemeinnützige Vereine

1. Verkäufe od. ähnl. kommerzielle Veranstaltungen 50 % Aufschlag (Bezug Basisentgelt) 
2. Kommerzielle Veranstaltungen mit einer Auslastung von über 3/4 der Gesamtkapazität zzgl. 25 % des    
Basisentgeltes.

1. Veranstaltungen der Großen Kreisstadt Eilenburg und ihrer eigenen Einrichtungen (Schulen, Horte usw.)


